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Verantwortlichkeiten der Lehrperson  
beim Organisieren und Durchführen von Skitagen 
 
Hinweise aus rechtlicher Sicht 
 

� Der Arbeitgeber wünscht die Durchführung von Aussensportereignissen zumindest 
sinngemäss; vgl. § 1 Abs. 1 der Vollzugsverordnung zum Gesetz über die Förderung 
von Turnen und Sport (Sportverordnung), vom 16. November 2005, Nidwaldner 
Gesetzessammlung Nr. 319.11 (über www.nw.ch, Gesetzessammlung, einsehbar). 
 

� Bei der Durchführung des Schulsportunterrichts bzw. bei Sportanlässen sind  
“Massnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit und Gesundheit der Teilnehmenden 
zu treffen“ (ebenda). 
 

� Für die Massnahmen im Einzelnen wird auf die „Weisungen des Bundesamts für 
Sport (BASPO)“ verwiesen (ebenda, Abs. 2). 

 
 
Massgebliche Weisungen (bzw. Hinweise) des BASPO und der Abteilung Sport des Nidw. 
Amtes für Volksschule und Sport: 
 

� Richtlinien für Skifahrer und Snowboarder, Ausgabe 2008 
 
http://www.bfu.ch/PDFLib/979_42.pdf 
 

 
� Internationaler Skiverband FIS 

Verhaltensregeln für Skifahrer und Snowboarder (Fassung 2002) 
 
 http://www.skus.ch/skus_d/frame.html 
 

 
� Broschüre des Amtes für Volksschule und Sport Nidwalden 

„Sicherheit im Schulsport, Sportangebote mit erhöhtem Risiko“,  
bezüglich Schneesport s. dort Seite 10 (im Anhang), 
bezüglich (Schneeschuh-)Wandern s. dort S. 9 (im Anhang) 
 
http://www.nw.ch/dl.php/de/20071116112801/Broschuere_Sicherheit_2007_NW_Ho
mepage.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
Sch steht im Nachfolgenden für: Schülerinnen und Schüler 
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Allgemeine Vorbereitung 
� dem Leistungsvermögen der Sch angepasste Gebietsauswahl (gesichertes Skigebiet 

der Lehrperson aus eigener Erfahrung bekannt)  
� Alternativprogramm für Nicht-SkifahrerInnen bestimmen und Betreuung sicherstellen 

(für die Vorbereitung s. die speziellen Vorgaben der Broschüre „Sicherheit im 
Schulsport, Sportangebote mit erhöhtem Risiko“, S. 9, [im Anhang]) 

� Meldung des Skitages und des –gebietes sowie des Alternativprogrammes bei der 
Schulleitung; Programm hinterlegen 

� Allfällige Absage des Skitages bei ungünstiger Witterung 
  
 
Vorbereitung mit den SchülerInnen 

� Ansage des Skitages: Ort, Besammlung, Tagesverlauf, Rückkehr 
von Vorteil: Merkblatt für die Information der Erziehungsberechtigten abgeben 

� Besprechen der Regeln bezüglich 
- allgemeinem Verhalten 
- speziellem Verhalten auf der Piste (FIS-Regeln) 

� Hinweise zur Ausrüstung:  
- Kleidung (Kopfbedeckung, Handschuhe) 
- Ski- und/oder Sonnenbrille, Sonnenschutz 
- Helm (sehr empfohlen!) 
- intakte Skiausrüstung (kontrollierte Bindung) 

� Handys/Notfallzettel: Handy-Nummer der Lehrperson, evtl. Tel. Nr. des örtlichen 
Rettungsdienstes 

� Angaben über Verpflegung bzw. Picknick 
� Pro Gruppe eine kleine Notapotheke 

 
 
Organisation im Skigebiet 

� pro 12 Sch empfiehlt sich die Mitnahme einer Begleit- oder Aufsichtsperson 
� Bildung von Gruppen mit mind. 3 Sch (kein unkontrolliertes, freies Bewegen im 

Skigebiet) 
� Jede Gruppe hat mind. 1 aufgeladenes Handy dabei 
� Jede Gruppe hat mind. einen Übersichtsplan über das Skigebiet 
� Kein Verlassen der Pisten; Einschränkung des Gebietes 
� Aktivitäten in Snow- od. Freestyleparks  nur auf spezielle Erlaubnis der Lehrperson; 

insbesondere Sicherstellen, dass bei Sprüngen die Landefläche überwacht wird 
� Treffpunkte: mittags zur Kontrolle und nachmittags für das gemeinsame Verlassen 

des Skigebietes (scharfe Kontrolle, ob alle Sch da sind) 
� sich versichern, dass Anweisungen von allen verstanden sind 
� Gemeinsames Aufwärmen 
� Lehrperson bewegt sich im Skigebiet und beobachtet Sch-Verhalten; bei Bedarf ist 

mit Zurechtweisungen einzugreifen 
 

 
Verantwortung 

� Für die Gesamtorganisation: Schulleitung 
� Für die Klasse: Lehrperson 
� Für die Gruppen: Lehrperson; Begleitperson, soweit sie klar Führungs- und 

Betreuungsaufgaben übernommen hat 
� Für die Pistensicherung: Bahnbetreiber 

 
 Siehe im Weiteren das LCH-Merkblatt „Verantwortlichkeit und Haftpflicht der  
 Lehrpersonen“; www.lch.ch/lch/publikationen/lch-download.html 
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Auszug aus der Broschüre „Sicherheit im Schulsport, Sportangebote mit erhöhtem Risiko“, 
Seite 10, „Schneesport“ 
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Auszug aus der Broschüre „Sicherheit im Schulsport, Sportangebote mit erhöhtem Risiko“, 
Seite 9, „Wandern“ 
 
 

 


